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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 25/2013 – 

25.11.2013 

Soziale Leistungen für Kinder mit Behinderung im Fadenkreuz  
zwischen Jugend- und Sozialhilfe 

Von Norbert Schumacher, Berlin 

 

Ist ein Kind mit Behinderung ein Kind oder 
steht bei einem behinderten Kind seine Be-
hinderung im Vordergrund? Und ist bei be-
hinderten Eltern deren Behinderung oder der 
Betreuungs- und Erziehungsbedarf ihres 
Kindes leitend?  
Hinter diesen Fragestellungen verbirgt sich 
eine Thematik, die in der Bundesrepublik 
Deutschland seit Jahrzehnten kontrovers 
diskutiert wird. Welcher Leistungsträger – 
der Jugendhilfe oder der Sozialhilfe – ist zu-
ständig für die Bedarfe von Kindern mit Be-
hinderungen und für die familienbezogenen 
Leistungen einer Familie mit einem behin-
derten Elternteil. Ursächlich für diesen Streit 
ist das gegliederte Sozialleistungssystem. 
Für die unterschiedlichen Lebensbereiche 
sind verschiedene Sozialleistungsträger zu-
ständig.1 

                                                
1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine 
Zweitveröffentlichung des gleichnamigen Aufsat-
zes, der zuerst in der Zeitschrift Sozialrecht aktu-
ell 2/2013, S. 57–59 erschienen ist. Der Autor ist 
Volljurist und Diplom-Pädagoge und hauptamtlich 
in der Bundesgeschäftsstelle der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung beschäftigt. 

I. Zahlreiche Rechtsstreitigkeiten infol-
ge des gegliederten Sozialleistungs-
systems 

Kürzlich hatte sich das Bundessozialgericht 
(BSG) erneut mit der Frage zu befassen, ob 
die Jugendhilfe oder die Sozialhilfe die Kos-
ten für die Unterbringung einer 20 Jahre al-
ten Mutter mit ihrem Sohn in einer Mutter-
Kind-Einrichtung tragen muss.2 Die an einer 
leichten geistigen Behinderung leidende jun-
ge Mutter erhielt Leistungen der Eingliede-
rungshilfe. Hätte sie eine andere Sozialhilfe-
leistung oder Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch (SGB) II (sog. Hartz IV) erhalten, 
wäre für alle Beteiligten unstreitig die Ju-
gendhilfe der Ansprechpartner für notwendi-
ge familienbezogene Leistungen gewesen. 
So aber handelte es sich um das fünfte Ge-
richtsverfahren in der gleichen Sache, die 
Unterbringung in der Einrichtung liegt zwi-
schenzeitlich nahezu zehn Jahre zurück. Da 
der Vertreter der Sozialhilfe die Revision im 
Termin am 22. März 2012 zurückgenommen 

                                                
2 Az.: B 8 SO 27/10 R; Vorinstanz: LSG NRW, 
Urteil vom 26.07.2010 – Az.: L 20 SO 39/09 
ZVWA; in der gleichen Sache bereits BSG, Urteil 
vom 24.03.2009, Az: B 8 SO 29/07 R. 
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hat, wird es auch nach fünf Gerichtsverfah-
ren in dieser Frage kein Grundsatzurteil des 
obersten deutschen Sozialgerichts geben.3  
In einem anderen jüngst vom Landessozial-
gericht Nordrhein-Westfalen (LSG NRW) 
entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob 
es sich bei den Leistungen der „Elternassis-
tenz“ um Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen nach dem SGB XII oder aber um 
Jugendhilfe nach dem SGB VIII handelt.4 Die 
an einer schweren körperlichen Behinderung 
leidende Mutter und ihr Ehemann hatten zur 
Unterstützung für die Erziehung ihres Soh-
nes Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII 
beantragt. Der Jugendhilfeträger hielt die 
beantragte Unterstützung aus fachlicher 
Sicht durchaus für erforderlich, sah hierfür 
aber den Träger der Sozialhilfe in der Pflicht. 
Denn die Mutter erhalte Leistungen der Ein-
gliederungshilfe nach dem SGB XII im Rah-
men des ambulant betreuten Wohnens.  
Nach Ansicht des LSG muss der Sozialhilfe-
träger die „Elternassistenz“ als Eingliede-
rungshilfe nach den sozialrechtlichen Vor-
schriften leisten: Ein behinderter Elternteil, 
der körperlich nicht dazu in der Lage ist, sein 
Kind im erforderlichen Umfang zu versorgen, 
habe Anspruch auf eine Hilfsperson im 
Haushalt im Rahmen der Eingliederungshilfe 
gemäß § 53 SGB XII. Auch in diesem Ver-
fahren wurde wegen grundsätzlicher Bedeu-
tung der Sache die Revision zum Bundesso-
zialgericht zugelassen.  
In einem weiteren Verfahren haben Jugend-
hilfe- und Sozialhilfeträger vor dem LSG 
NRW darum gestritten, ob die erbrachten 
Leistungen allein solche der Jugendhilfe wa-
ren oder ob es sich auch um sozialhilferecht-
liche Eingliederungshilfe handelt. Konkret: Ist 
der Sozialhilfeträger der zur Leistung ver-

                                                
3 Terminbericht Nr. 18/2012 des BSG vom 
23.03.2012; Rechtsdienst der Lebenshilfe 
2/2012, S. 62 ff. 
4 LSG NRW, Urteil vom 23.02.2012 – Az.: L 9 SO 
26/11; siehe hierzu auch die Urteilsanmerkung 
von Zinsmeister, Forum A, Beitrag A29-2012 un-
ter www.reha-recht.de. 

pflichtete Träger, weil das leistungsberech-
tigte behinderte Kleinkind in einer Pflegefa-
milie neben Hilfe zur Erziehung (§ 27 
SGB VIII) auch Eingliederungshilfe im Sinne 
des SGB XII erhalten hat.5 Das LSG hat den 
Sozialhilfeträger zur Kostentragung verur-
teilt, das letzte Wort wird auch hier das BSG 
haben.6 

II. Fehlende einheitliche Gerichtsbarkeit 

Verkompliziert werden diese Rechtsstreitig-
keiten durch die Tatsache, dass für die Leis-
tungen der Sozialhilfe die Sozialgerichtsbar-
keit (§ 51 Abs. 1 Nr. 6a SGG7) und für Leis-
tungen nach dem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz die Verwaltungsgerichtsbarkeit (§ 40 
Abs. 1 VwGO8) zuständig ist. Die Vergan-
genheit hat gezeigt, dass sich Bundessozial-
gericht und Bundesverwaltungsgericht bei 
der Rechtsanwendung nicht immer einig 
sind. Nicht zuletzt, weil inzwischen für alle 
Bücher des Sozialgesetzbuchs – mit Aus-
nahme des SGB VIII – die Sozialgerichte zu-
ständig sind, besteht auch an dieser Stelle 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf.  
Nein, der Gesetzgeber hat nicht übersehen, 
wichtige Fallgestaltungen gesetzlich zu re-
geln. Es gibt eine Regelung im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII), die bestimmt, 
dass für Kinder und Jugendliche mit einer 
seelischen Behinderung für die Leistungen 
der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen die Jugendhilfe zuständig ist (§ 35a 
SGB VIII). Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass für Kinder mit einer geistigen oder kör-
perlichen Behinderung der Sozialhilfeträger 
leistungspflichtig ist.  
Schon jetzt gilt: Kinder und Jugendliche mit 
geistiger oder körperlicher Behinderung sind 

                                                
5 LSG NRW, Urteil vom 14.02.2011 – Az.: L 20 
SO 110/08. 
6 Das Verfahren ist beim BSG anhängig unter 
dem Az.: B 8 SO 9/11 R. 
7 SGG steht für Sozialgerichtsgesetz. 
8 VwGO steht für Verwaltungsgerichtsordnung. 
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Adressaten aller im SGB VIII geregelten 
Leistungen wie alle anderen jungen Men-
schen auch. Sie haben zusätzliche Ansprü-
che auf Leistungen der Eingliederungshilfe 
zur Ermöglichung oder Erleichterung der 
Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. 

III. Ungelöste Abgrenzungsprobleme 
zwischen Jugend- und Sozialhilfe 

Für das Aufeinandertreffen von Jugendhilfe- 
und Sozialhilfeleistungen im Allgemeinen 
und von Jugendhilfeleistungen und der Ein-
gliederungshilfe im Besonderen hat der Ge-
setzgeber eine Kollisionsnorm geschaffen 
(§ 10 SGB VIII). Diese ist allerdings so kom-
pliziert, dass selbst Gerichte daran scheitern. 
Zu keiner anderen Schlussfolgerung kann 
man kommen, wenn man in Entscheidungen 
des Bundessozialgerichts oder des Bundes-
verwaltungsgerichts immer wieder nachlesen 
kann, dass die gerichtlichen Vorinstanzen 
die das Verhältnis der Jugendhilfe zur Sozi-
alhilfe bzw. zur Eingliederungshilfe regelnde 
Vorschrift falsch ausgelegt oder falsch an-
gewendet haben.  
§ 10 Abs. 1 SGB VIII bestimmt den grund-
sätzlichen Nachrang von Jugendhilfeleistun-
gen im Verhältnis zu den Sozialleistungen 
anderer Träger. Da auch Sozialhilfeleistun-
gen grundsätzlich nachrangig erbracht wer-
den (§ 2 SGB XII), bedarf es einer besonde-
ren Regelung für das Verhältnis von Ju-
gendhilfe und Sozialhilfe. Gemäß § 10 
Abs. 4 Satz 1 SGB VIII gehen insoweit 
grundsätzlich die Leistungen der Jugendhilfe 
vor. Allerdings gibt es eine wichtige Aus-
nahme: Bei Leistungen der Eingliederungs-
hilfe für geistig und körperlich behinderte 
Kinder und Jugendliche ist die Sozialhilfe 
vorrangig (§ 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII). 
Was im Umkehrschluss bedeutet, dass für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
Eingliederungshilfeleistungen gemäß § 35a 
SGB VIII als Jugendhilfeleistung erbracht 
werden. Wegen einer weiteren Sonderrege-

lung in § 10 Abs. 4 Satz 3 SGB VIII, von der 
die Bundesländer überwiegend Gebrauch 
gemacht haben, sind bislang zudem in der 
Regel die Sozialhilfeträger für Leistungen 
der Früherkennung und Frühförderung be-
hinderter Kinder zuständig. 

IV. Fachlichkeit und Recht im Einklang? 

Im Kindesalter, insbesondere bei Kleinkin-
dern, bestehen große Schwierigkeiten bei 
der Zuordnung der Ursachen für Entwick-
lungsdefizite oder -verzögerungen zu den 
verschiedenen Behinderungsarten. Für die 
Behinderungsform Autismus ist heute aner-
kannt, dass im frühkindlichen Alter in der 
Regel keine eindeutige Diagnose möglich ist, 
ob eine geistige oder eine seelische Behin-
derung vorliegt und demzufolge die Sozialhil-
fe oder die Jugendhilfe zuständig ist.  
Darf es für Kinder einen Unterschied ma-
chen, ob ihre Eltern eine Behinderung ha-
ben? Nicht im Hinblick auf die im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz geregelten Leistungen zur 
Förderung der Erziehung in der Familie und 
die sonstigen Hilfen zur Erziehung.  
Werden Leistungen erbracht, die auf die 
speziellen Bedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen und ihren Familien zugeschnitten 
sind, so darf die Behinderung eines Eltern-
teils nicht dazu führen, auch den kind-
bezogenen Leistungsanspruch beim Sozial-
hilfeträger zu verorten. Wer für eine Leistung 
originär fachlich zuständig ist, muss auch de-
ren Finanzier sein: Die Ausgabenlast folgt 
den Aufgaben. In diesem Zusammenhang ist 
zudem zu beachten, dass sich die Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe in ihrem 
Kern von anderen Sozialleistungen unter-
scheiden. Es handelt sich um personenbe-
zogene (sozial-)pädagogische Leistungen, 
die zudem in einem Spannungsverhältnis 
zum grundsätzlich vorrangigen elterlichen 
Sorgerecht stehen. 
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V. Vorbild Komplexleistung Frühförde-
rung 

Bereits im Zuge der Schaffung des SGB IX 
hat der Gesetzgeber erkannt, dass Kindern 
und ihren Familien keine optimale Hilfe ge-
leistet werden kann, wenn erzieherische, 
pädagogische, psychosoziale und medizini-
sche Leistungen isoliert nebeneinander erb-
racht werden. Es wurde daher die Komplex-
leistung Frühförderung geschaffen, damit 
Kinder und ihre Familien alle notwendigen 
Leistungen aufeinander abgestimmt aus ei-
ner Hand erhalten können.  
Dass sich die Umsetzung der Komplexleis-
tung Frühförderung in der Praxis so schwie-
rig gestaltet, hat seine wesentliche Ursache 
in der mangelnden Zusammenarbeit von 
Krankenkassen und Sozialhilfeträgern, die 
für zwei verschiedene Sozialleistungssyste-
me stehen. Die Zusammenführung aller 
kind- und familienbezogenen Leistungen zu 
einer Leistung aus einer Hand in Form einer 
Komplexleistung wird erst gelingen, wenn al-
le Leistungen unter dem Dach eines Sozial-
leistungsträgers vereint sind. 

VI. Große Lösung: Gesamtzuständigkeit 
eines Leistungsträgers 

Der in der UN-Behindertenrechtskonvention 
verankerte Gedanke der Inklusion war maß-
geblich dafür, dass in der jüngsten Vergan-
genheit erneut eine Diskussion über diese in 
der Fachwelt als sogenannte „Große Lö-
sung“ bezeichnete Zusammenführung der 
Leistungen für Kinder und Jugendliche ein-
setzte.9 Bereits im Vorfeld des zum 
1. Januar 1991 in Kraft getretenen SGB VIII 
hatte die Fachöffentlichkeit intensiv über das 
Für und Wider einer „Großen Lösung“ ge-

                                                
9 Florian Gerlach, Knut Hinrichs: „Inklusion und 
die „Große Lösung“ für die Jugend- und Behin-
dertenhilfe, in: Zeitschrift für Kindschaftsrecht und 
Jugendhilfe Nr. 3 und 4/2012, S. 86 ff und 130 ff. 

stritten.  
Im Zentrum der gegenwärtigen politischen 
Diskussion steht eine grundsätzliche Neu-
ordnung der sozialen Hilfesysteme für Kinder 
und Jugendliche. Dabei soll insbesondere 
die bisherige Aufteilung der Verantwortung 
für die Förderung seelisch behinderter Kin-
der und Jugendlicher (Jugendhilfe) und geis-
tig bzw. körperlich behinderter Kinder und 
Jugendlicher (Sozialhilfe) in den Blick ge-
nommen und geprüft werden, ob und wie 
diese Verantwortungssplittung überwunden 
werden kann. Dabei solle zugleich der For-
derung der UN-Behindertenrechtskonvention 
nach Inklusion Rechnung getragen wer-
den.10  
Seit dem 10. Kinder- und Jugendhilfebericht 
der Bundesregierung von 1998 liegt die 
Empfehlung vor, die Frage einer ausschließ-
lichen Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers 
auch für Kinder und Jugendliche mit körper-
lichen und geistigen Behinderungen zu prü-
fen.11  
Die National Coalition für die Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland 
(NC) empfiehlt, die Bundesregierung aufzu-
fordern, die Zusammenführung der Zustän-
digkeit für alle Kinder in einem Buch des So-
zialgesetzbuchs als ein Beitrag zum Abbau 
von Diskriminierung weiter zu verfolgen und 
umzusetzen – unter der Bedingung, dass 
Umfang und Qualität von Behandlungs-, 
Förderungs- und Eingliederungsleistungen 
für Kinder mit Behinderungen erhalten blei-
ben und Eltern von Kindern mit Behinderun-
gen nicht stärker als bislang zu Kostenbei-

                                                
10 BMFSFJ (Hrsg.): Dritter und Vierter Staatenbe-
richt der Bundesrepublik Deutschland zu dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes (2010), Nr. 182 (S. 62). 
11 Zum 13. Kinder- und Jugendhilfebericht siehe 
Bettina Leonhard: „Die große Lösung – ein neuer 
Anlauf zur Zusammenfassung aller Eingliede-
rungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche 
unter dem Dach des SGB VIII“, in: Rechtsdienst 
der Lebenshilfe Nr. 2/2012, S. 53 ff. 
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trägen herangezogen werden.12  
Ob es in absehbarer Zeit zu der von der 
Mehrheit favorisierten „Großen Lösung“ für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung im 
SGB VIII kommt, bleibt abzuwarten. Bereits 
2009 haben die Jugend- und Familienminis-
terkonferenz und die Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz zur Inklusion von Kindern 
und Jugendlichen eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe (AG) eingerichtet. Sie soll bis 
Ende 2012 ihren Bericht vorlegen. Die AG 
hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, 
die Leistungen für junge Menschen mit Be-
hinderungen im SGB VIII zusammenzufüh-
ren. Es wird vorgeschlagen, einen neuen 
Leistungstatbestand „Hilfen zur Entwicklung“ 

                                                
12 National Coalition (2010): Ergänzender Bericht 
zum Dritt- und Viertbericht der Bundesrepublik 
Deutschland an die Vereinten Nationen gemäß 
Art. 44 Abs. 1b) des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes, Nr. 56 (S. 23). 

einzuführen. Er soll alle Leistungen umfas-
sen, die bisher in die Hilfen zur Erziehung 
(SGB VIII) und in die Eingliederungshilfeleis-
tungen aufgeteilt waren. In einer Anhörung 
dieser Bund-Länder-AG im Mai 2012 wurde 
deutlich, dass das für die Umsetzung der 
„Großen Lösung“ notwendige Gesetzge-
bungsverfahren frühestens in der jetzt be-
gonnenen Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages auf den Weg gebracht werden 
kann.13 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                
13 Vgl. Leonhard, Fn. 10; siehe zur aktuellen 
Entwicklung ergänzend die Vorschläge im Ent-
wurf des Forums behinderter Juristinnen und Ju-
risten für ein Gesetz zur Sozialen Teilhabe vom 
03.05.2013, nachzulesen in der Infothek unter 
der Rubrik „Aus der Politik – Neue Gesetze und 
Gesetzesinitiativen“ unter www.reha-recht.de. 
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